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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung 

16.03.2009 925-55/2009 8 ö.T. 

Stadtverwaltung Eisenach 
  Beschlussvorlage 

  Berichtsvorlage 
Dezernat Amt Aktenzeichen 

02 41 42 00 03 

 
Betreff 

4. Änderung der Gebührensatzung der Stadtbibliothek Eisenach 
Hier: Beratung und Beschlussfassung 

 
vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen 

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss 
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff.   ja nein Enthalt. Nr. 

 Beigeordnetensitzung         

 Ortsteilrat         

 Rechnungsprüfungsausschuss         

 Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Wirtschaft, Kultur und Tourismus 

  31.03.2009 3nöT 7 0 0  

 Ausschuss für Familie, Jugend, 
Soziales und Gesundheitswesen 

        

 Ausschuss für Bildung, Schule und 
Sport 

  24.03.2009 5öT 9 0 0  

 Jugendhilfeausschuss         

 Bau-, Verkehrs- und 
Umweltausschuss 

        

 Haupt- und Finanzausschuss   01.04.2009 5öT 7 0 0  

 Stadtrat   03.04.2009 8öT 30 0 0 0777/09 

 
Finanzielle Auswirkungen 

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle : 35200.neu zu schaffen 
 weitere Ausgaben HH-Stelle:        Ausgaben Haushaltsstelle : 35200.neu zu schaffen 

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. 
Jahres (aktueller Stand) -EUR- 

Haushaltausgaberest 
-EUR- 

insgesamt 
-EUR- 

HH/JR 
Inanspruchnahme  
./. verausgabt 
./. vorgemerkt 

       
 
       
       

       
 
       
       

       
 
       
       

= verfügbar                       

Frühere Beschlüsse 

Beschluss-Nr.: 0110/2000 Beschluss-Nr.: 0406/2001  Beschluss-Nr.: 0563/2002 Beschluss-Nr.: 0241/2005 
Beschluss-Nr.: 0761/2009 
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I. Beschlussvorschlag  
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt, 
Der Ausschuss für Bildung, Schule und Sport empfiehlt, 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt, 
 
Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt: 
die 4. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der Stadtb ibliothek Eisenach. 
 
 
II. Begründung  
 
Die Stadtbibliothek Eisenach plant zur Verbesserung der Attraktivität ihres 
Dienstleistungsangebotes und zur Aquirierung neuer Nutzergruppen die Einrichtung eines 
Bestsellerservices. Gegen eine geringe Nutzungsgebühr von 2,- € je Medium und Leihfrist 
sollen Bestsellertitel entliehen werden, die dann in entsprechend benötigter Exemplaranzahl 
auch jederzeit verfügbar sind. Die Einnahmen aus den Nutzungsgebühren sollen 
wiederverwendet werden für den Ankauf der entsprechend nötigen Exemplare 
(Deckungsfähigkeit der Einnahme- mit der Ausgabehaushaltsstelle). Zunächst ist die 
Anschaffung einer entsprechenden Grundanzahl von Exemplaren erforderlich. Bei etwa 50 
Titeln zu Beginn und durchschnittlich 4 Exemplaren werden bei einem Durchschnittspreis von 
20,- € je Titel etwa 4.000,- € Startkapital benötigt. Diese Summe soll zunächst aus dem 
geplanten Haushaltsansatz des Medienanschaffungskontos 35200.65100 gedeckt werden. Bei 
einer 14tägigen Leihfrist und der o.a. Gebühr sind unter Berücksichtigung von 
Nichtentleihzeiten die Kosten nach etwa ½ bis ¾ Jahr durch die Gebühren wieder gedeckt, so 
dass dann alle folgenden Staffelexemplare aus diesen Einnahmen bezahlt werden können. Die 
Die Erfahrungen anderer Bibliotheken, die diesen Service bereits anbieten, beispielsweise die 
Stadt- und Kreisbibliothek Gotha, die Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt, die Ernst-Abbe-
Bücherei Jena, die Stadtbibliothek Leverkusen, besagen, dass sich ein solcher Service nach 
etwa ¾ bis 1 Jahr durch die erzielten Einnahmen trägt. 
 
Zudem sollten in der Gebührensatzung folgende Korrekturen vorgenommen werden: 
� Ergänzung bei den ermäßigten Benutzungsgebühren und Internetgebühren, damit diese 

auch für Schüler, Auszubildende sowie Wehrdienst- bzw. Wehrersatzdienstleistende gelten 
� Begriffskorrektur „Stadtpass“ statt „Sozialpass“ 
� Aufhebung der Ziffer V., da in § 1 Abs. 3 bereits festgeschrieben ist, dass die 

Verwaltungskostensatzung in ihrer jeweils gültigen Fassung anzuwenden ist 
 
 
 
Matthias Doht 
Oberbürgermeister 

Ute Lieske 
Bürgermeisterin 

  
 
 
Anlagen 
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4. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der Stadtbibliothek Eisenach / siehe 
Beschlussvorlage zur Einbringung – TOP 9 des öffentlichen Teils der 54. Sitzung des 
Stadtrates – Beschluss-Nr. 0761/2009 – nebst Anlage des Satzungsentwurfes 
 
Verteiler 
 
alle Stadtratsmitglieder 
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III. Unterschriften  
 

Dezernent Fachamt federführender Sachbearbeiter 

 

Ute Lieske 

 

Reinhard Lorenz 

 

Dr. Annette Brunner  (Tel.:-676) 

 
 

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter 
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen) 

Amt Keine 
 Bedenken  

Bedenken 
Anmerkungen 

Datum Unterschrift 

30     

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen - 

 keine Bedenken 

 folgende Bedenken / Anmerkungen: 

 

 
 

Datum und Unterschrift  

 
 
Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14) 

 keine Bedenken 

 folgende Bedenken / Anmerkungen: 

 

 
 

Datum und Unterschrift  

 


